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Bekanntmachung gem. § 25 Abs. 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 WpHG 
 
Herr Prof. Dr. Volker Graf, Berlin, hat uns mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Eifelhö-
hen-Klinik AG gemäß § 41 Abs. 2 WpHG am 01.04.2002 24,78 % betragen hat. Davon waren 
ihm 11,39 % nach § 22 Abs. 2 und 13,39 % nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.  
 
Weiterhin teilte er uns nach § 21 Abs. 1 WpHG mit, dass sein Stimmrechtsanteil am 23.04.2002 
die Schwelle von 25 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 25,07 % betragen hat. Davon 
waren ihm 9,95 % nach § 22 Abs. 2 und 15,12 % nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzu-
rechnen. 
 
Am 21.08.2006 hat sein Stimmrechtsanteil die Schwelle von 25 % unterschritten und 14,72 % 
betragen. Davon sind ihm 14,72 % nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 
 
 
Eifelhöhen-Klinik AG 
Bonn, 26. September 2006 
 
Der Vorstand 


